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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Bericht und Antrag Nr. 113/2024 schlägt die Regierung vor, im Volksrechtege-
setz (VRG) die rechtlichen Grundlagen für ein System fixer Abstimmungssonntage 
zu schaffen. Die Grundzüge der Neuregelung werden in einem neuen Art. 25a VRG 
verankert, gestützt auf den die Regierung die konkreten Abstimmungstermine auf 
Verordnungsstufe festlegen soll. Vorgesehen ist, dass grundsätzlich vier im Voraus 
bestimmte Sonntage pro Jahr für Volksabstimmungen zur Verfügung stehen. Die 
bestehenden Fristen für das Zustandekommen von Referendums‑ und Initiativbe-
gehren bleiben unverändert (Art. 70 VRG); angepasst werden lediglich die Fristen 
und Modalitäten für die Anordnung und Durchführung der Volksabstimmung. 

In der ersten Lesung wurde die Vorlage mehrheitlich positiv aufgenommen. Her-
vorgehoben wurden die verbesserte Planbarkeit und die Entlastung der Gemein-
den. Kritisch diskutiert wurden namentlich die Ausgestaltung der Ausnahmerege-
lung zu den fixen Abstimmungsterminen, die möglichen längeren Intervalle bis zur 
Volksabstimmung in Wahljahren, die Dauer der Vorprüfung von Volksbegehren im 
Lichte der Pflicht zur «sofortigen» Prüfung nach Art. 71 Abs. 1 VRG sowie die Aus-
wirkungen auf Referenden über Finanzbeschlüsse. 

Die Regierung hält an der grundsätzlichen Stossrichtung der Vorlage fest. Sie prä-
zisiert in ihrer Stellungnahme zur zweiten Lesung insbesondere die Erläuterungen 
zur Regel‑Ausnahme‑Systematik bei den fixen Abstimmungstagen, bekräftigt die 
bestehende Auslegung von Art. 71 Abs. 1 VRG und stellt klar, dass die Verlängerung 
der Frist in Art. 72 VRG zwar zu längeren Intervallen führen kann, dass jedoch in 
besonderen, sachlich begründeten Konstellationen Ausnahmen von den fixen Ab-
stimmungsterminen in Betracht kommen. Die übrigen vorgeschlagenen Anpassun-
gen (Erhöhung der Mitgliederzahl der Wahl‑ und Abstimmungskommissionen, Ein-
führung der Gesamtbescheinigung, Klarstellung zu Art. 82 VRG) bleiben unverän-
dert bestehen. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport 
 
BETROFFENE STELLE 
Regierungskanzlei 
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Vaduz, 12. Mai 2026 

LNR 2026-690 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Volksrechte-

gesetzes (Einführung von fixen Abstimmungssonntagen) (BuA Nr. 113/2024) auf-

geworfenen Fragen zu unterbreiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

Der Landtag hat die Vorlage Nr. 2024/113 betreffend die Abänderung des Volks-

rechtegesetzes (Einführung von fixen Abstimmungssonntagen) in seiner Sitzung 

vom 8. November 2024 in erster Lesung beraten und das Eintreten mit 23 Stim-

men beschlossen. Die Vorlage geht auf eine Motion der VU‑Fraktion zurück und 

bezweckt insbesondere die Einführung von vier im Voraus bestimmten Abstim-

mungssonntagen pro Jahr sowie die Erhöhung der maximalen Mitgliederzahl der 

Wahl‑ und Abstimmungskommissionen. 

In der allgemeinen Debatte wurde die Vorlage in weiten Teilen begrüsst. Hervor-

gehoben wurden insbesondere die verbesserte Planbarkeit von Volksabstimmun-

gen, die Entlastung der Gemeinden sowie organisatorische Vorteile für die Wahl‑ 
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und Abstimmungskommissionen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass 

die Gemeinden in der Vernehmlassung die Einführung fixer Abstimmungstermine 

überwiegend positiv beurteilt haben, wie dies im Bericht und Antrag dargestellt ist 

(BuA 2024/113, Ziff. 4). Gleichzeitig wurden in der ersten Lesung verschiedene Fra-

gen und Präzisierungswünsche geäussert, welche namentlich die Ausgestaltung 

der Ausnahmeregelung zu den fixen Abstimmungsterminen, die Dauer der Fristen 

bis zur Volksabstimmung, die Vorprüfung von Volksbegehren sowie die Auswir-

kungen auf Referenden über Finanzbeschlüsse betrafen. 

Die bestehenden gesetzlichen Fristen für die Einreichung und das Zustandekom-

men von Referendums‑ und Initiativbegehren bleiben durch die Vorlage unverän-

dert (vgl. Art. 70 VRG); geändert werden lediglich die Fristen und Modalitäten für 

die Anordnung und Durchführung der Volksabstimmung (Art. 72 VRG). 

Die Regierung nimmt nachfolgend zu den in der ersten Lesung aufgeworfenen Fra-

gen Stellung und erläutert die vorgenommenen Präzisierungen der Vorlage. 

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

2.1 Zu Art. 25a VRG (fixe Abstimmungstage und Ausnahmeregelung) 

Mehrere Abgeordnete haben die Notwendigkeit einer klaren Ausgestaltung der 

Ausnahmeregelung zu den fixen Abstimmungsterminen betont. Die geäusserten 

Bedenken richteten sich insbesondere darauf, dass ein zu weites Ermessen der 

Regierung das System fixer Abstimmungstage unterlaufen könnte. Zudem wurde 

auf die Wechselwirkung mit der vorgesehenen Viermonatsfrist hingewiesen, wel-

che in Wahljahren in ungünstigen Konstellationen zu Intervallen von bis zu acht 

Monaten zwischen Beschluss bzw. Zustandekommen eines Volksbegehrens und 

der Volksabstimmung führen kann. 
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Die Regierung hält am Grundentscheid fest, die wesentlichen Grundzüge des Sys-

tems fixer Abstimmungstage in einem neuen Art. 25a VRG zu verankern und die 

Detailregelungen auf Verordnungsebene vorzunehmen, wie dies bereits im Be-

richt und Antrag zur ersten Lesung dargelegt wurde. Gleichzeitig trägt sie den in 

der Debatte vorgebrachten Anliegen Rechnung und präzisiert die Erläuterungen 

zu Art. 25a VRG wie folgt: 

Art. 25a VRG sieht vor, dass im Interesse der Planbarkeit grundsätzlich vier im Vo-

raus bestimmte Sonntage pro Jahr für Volksabstimmungen zur Verfügung stehen. 

Damit soll eine bessere Koordination zwischen Landes‑ und Gemeindeebene er-

reicht werden, ohne die verfassungsrechtlich geschützten politischen Rechte ein-

zuschränken. 

Gleichzeitig sieht Art. 25a VRG vor, dass die Regierung ausnahmsweise in begrün-

deten Fällen von diesen fixen Terminen abweichen kann. Solche Ausnahmen kom-

men insbesondere bei 

- verfassungs‑, gesetz‑ oder völkerrechtlich gebotener rascher Durchführung 

einer Volksabstimmung, 

- unvorhersehbaren Ereignissen mit wesentlicher Beeinträchtigung der or-

dentlichen Durchführung, 

- sowie Konstellationen in Wahljahren in Betracht, in denen die Kombination 

aus fixen Abstimmungstagen, gesetzlichen Fristen und Wahlterminen zu po-

litisch nicht vertretbar langen Intervallen bis zur Abstimmung führen würde. 

Die genannten Fallgruppen dienen der Erläuterung der vorgesehenen Regel‑Aus-

nahme‑Systematik; die konkrete Ausgestaltung der Ausnahmeregelung erfolgt ge-

stützt auf Art. 25a VRG auf Verordnungsebene. 
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Die Ausnahmeregelung ändert nichts daran, dass fixe Abstimmungstermine den 

Regelfall bilden. Sie dient dazu, in besonderen Situationen sachgerechte Lösungen 

zu ermöglichen, ohne den Grundsatz fixer Termine in Frage zu stellen. 

2.2 Zur Vorprüfung von Volksbegehren und zu Art. 71 VRG 

Anlässlich der ersten Lesung wurde die Dauer der Vorprüfung der Volksinitiative 

zur Privatisierung von Radio L thematisiert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass 

Art. 71 Abs. 1 VRG vorsieht, die Prüfung der Volksbegehren auf Gesetzmässigkeit 

habe «sofort» zu erfolgen, und es wurde angeregt, analog zu parlamentarischen 

Initiativen eine explizite Prüffrist – etwa von sechs Wochen – gesetzlich festzule-

gen. 

Die Regierung hat bereits im Bericht und Antrag zur ersten Lesung ausgeführt, dass 

der Begriff «sofort» im Sinne einer unverzüglichen Prüfung ohne unnötigen Auf-

schub zu verstehen ist. In der Debatte wurde zudem dargelegt, dass die Prüfung 

der Radio‑L‑Initiative aufgrund der zu berücksichtigenden verfassungs‑, völker‑ 

und europarechtlichen Fragestellungen einen erhöhten Abklärungsbedarf erfor-

derte und im Rahmen der bisherigen Praxis erfolgte. 

Die Regierung erachtet die bestehende Regelung von Art. 71 Abs. 1 VRG weiterhin 

als sachgerecht. Sie stellt sicher, dass Begehren ohne unnötigen Aufschub geprüft 

werden und lässt gleichzeitig den Spielraum, komplexe verfassungs‑ und völker-

rechtliche Fragen mit der gebotenen Sorgfalt zu klären. Eine starre Frist würde das 

Risiko bergen, dass entweder die materielle Prüfung nicht mit der gebotenen Sorg-

falt erfolgen oder die Frist in komplexen Fällen nicht eingehalten werden kann. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt keinen Ände-

rungsbedarf von Art. 71 VRG. Sie wird die Praxis einer zügigen Behandlung von 

Volksbegehren fortführen und auch künftig darauf achten, dass die Prüfung zeit-

nah erfolgt und sachlich begründet ist. 
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2.3 Zur Länge der Fristen und zu möglichen längeren Intervallen (Art. 72 VRG) 

Die Verlängerung der Frist für die Durchführung einer Volksabstimmung von drei 

auf vier Monate gemäss Art. 72 Abs. 1 VRG wurde im Bericht und Antrag mit der 

besseren Planbarkeit und der Koordination mit Gemeindeabstimmungen begrün-

det. In der ersten Lesung wurde jedoch darauf hingewiesen, dass in Wahljahren 

durch den Wegfall eines Abstimmungstermins längere Intervalle entstehen kön-

nen. 

Die Regierung hält fest, dass die Anpassung der Frist eine notwendige Folge des 

Wechsels zu einem System fixer Abstimmungstage darstellt. Sie wird in solchen 

Fällen die Inanspruchnahme der Ausnahmemöglichkeit prüfen, wenn andernfalls 

politisch nicht vertretbar lange Zeiträume bis zur Volksabstimmung entstehen 

würden. Damit soll sichergestellt werden, dass Volksabstimmungen weiterhin in 

angemessener zeitlicher Nähe zu den vorausgehenden politischen Entscheidun-

gen stattfinden. 

2.4 Auswirkungen auf Referenden über Finanzbeschlüsse und Inkrafttreten  

In der ersten Lesung wurde darauf hingewiesen, dass Referenden über Finanzbe-

schlüsse häufig mit zeitkritischen Inkrafttretensbestimmungen verbunden sind. 

Die Regierung hält fest, dass künftige Vorlagen so ausgestaltet werden, dass In-

krafttretenszeitpunkte regelmässig erst nach Ablauf der Referendumsfrist und ei-

ner allfälligen Volksabstimmung vorgesehen werden. In besonders dringlichen Fäl-

len bleibt es möglich, gestützt auf Art. 25a VRG einen zusätzlichen Abstimmungs-

termin anzusetzen, um sowohl das Referendumsrecht als auch den zeitgerechten 

Vollzug wichtiger Beschlüsse sicherzustellen. 

2.5 Grundsätzliche Bedenken gegen fixe Abstimmungstage 

Einzelne Abgeordnete haben grundsätzliche Vorbehalte gegen die Einführung fixer 

Abstimmungstage geäussert und auf die im Vergleich zur Schweiz geringere 
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Anzahl von Volksabstimmungen sowie die bereits hohe Stimmbeteiligung in Liech-

tenstein hingewiesen. Die Regierung hält dem entgegen, dass die Einführung fixer 

Abstimmungstage primär organisatorischen Zielen dient. Die Erfahrungen des Jah-

res 2024 mit einer aussergewöhnlich hohen Zahl von Abstimmungen haben ge-

zeigt, dass eine verbesserte Planbarkeit für Gemeinden und Abstimmungskommis-

sionen von erheblicher Bedeutung ist. In Kombination mit einer eng umschriebe-

nen Ausnahmeregelung wird eine sachgerechte Balance zwischen Planbarkeit und 

Flexibilität erreicht.  

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle  

- diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen,  

- die beiliegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen und  

- die Motion zur Einführung von fixen Wahl‑ und Abstimmungssonntagen vom 

23. Januar 2023 als erfüllt abschreiben. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom 

über die Abänderung des Volksrechtegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Juli 1973 über die Ausübung der politischen Volksrechte 

in Landesangelegenheiten (Volksrechtegesetz, VRG), LGBl. 1973 Nr. 50, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 19 Abs. 1 

1) Der Gemeinderat jeder Gemeinde hat nach erfolgter Wahl für die Dauer 

seiner Amtszeit eine Wahl- oder Abstimmungskommission zu wählen. Diese be-

steht aus dem Gemeindevorsteher als Vorsitzenden, höchstens zehn weiteren 

Mitgliedern und höchstens fünf Ersatzmitgliedern für den Verhinderungsfall. Die 

Bestimmungen des Gemeindegesetzes über Ausschluss und Amtspflicht finden 

sinngemäss Anwendung. 
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Art. 25a  

Abstimmungstage 

1) Die Regierung legt mit Verordnung die Regeln fest, nach denen die für 

Abstimmungen zur Verfügung stehenden Tage bestimmt werden. Sie berücksich-

tigt dabei die Bedürfnisse von Stimmberechtigten, Landtag, Gemeinden und Par-

teien und vermeidet Terminkollisionen, die sich aus den Unterschieden zwischen 

Kalender- und Kirchenjahr ergeben.  

2) An Tagen, an denen Landtags-, Gemeinderats- oder Vorsteherwahlen 

durchgeführt werden, findet keine landesweite Abstimmung statt. 

3) Abstimmungen sind auf den nächstmöglichen Abstimmungstag zu legen, 

wobei für die Vorbereitung der Abstimmung ein Zeitraum von mindestens vier 

Monaten ab Anordnung der Volksabstimmung zur Verfügung stehen muss. 

Art. 69 Abs. 2 

2) Die Stimmberechtigung und Unterschrift der Unterzeichner ist von der 

Gemeindevorstehung oder von einer Urkundsperson (Art. 81 RSO) derjenigen Ge-

meinde, in welcher dieselben ihre politischen Rechte ausüben, auf dem betreffen-

den Unterschriftenbogen selbst unter Beifügung des Datums am Schluss gesamt-

haft, aufgrund des Stimmregisters und der Angaben des Unterschriftensammlers 

oder des Unterschriebenen selbst zu bescheinigen. Die Stimmberechtigung und 

Unterschrift der Unterzeichner kann für mehrere Unterschriftenbögen gesamthaft 

bescheinigt werden. Für die Bescheinigung dürfen keine Gebühren berechnet wer-

den. 



13 

Art. 72 Abs. 1 

1) Sofern das Begehren um Volksabstimmung (über die Abberufung des 

Landtages oder über einen Verfassungs-, Gesetzes- oder Finanzbeschluss) seitens 

einer genügenden Anzahl von Gemeinden oder Stimmberechtigten gestellt wor-

den ist, oder wenn der Landtag eine Volksabstimmung beschliesst (Art. 66 Abs. 1 

und 3 der Verfassung), ordnet die Regierung spätestens innert 14 Tagen eine 

Volksabstimmung an. 

Art. 82 Abs. 2 

2) Sofern der Landtag dem Entwurf nicht zustimmt, beauftragt er die Regie-

rung mit der Anordnung einer Volksabstimmung; die Volksabstimmung ist spätes-

tens innert 14 Tagen anzuordnen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. Januar 2027 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 
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